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S a t z u n g 
 

der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
 

Land Brandenburg 
 

in der von der Vertreterversammlung der KZV Land Brandenburg 
am 27.11.2004 beschlossenen und 

vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Frauen 
des Landes Brandenburg am 14.12.2004 genehmigten Fassung 

 
 
 

Geändert durch Beschluss der VV vom: Genehmigt durch Aufsichtsbehörde am: 
09.12.2005 09.01.2006 
08.12.2007 28.01.2008 
23.05.2008 10.07.2008 
04.06.2010 16.07.2010 
11.12.2010 20.12.2010 
10.05.2017 04.08.2017 
08.12.2018 05.03.2019 
27.05.2020 22.07.2020 
22.06.2022 19.09.2022 

 
 
 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Name, Bezirk, Sitz und Siegelführung 

 
(1) Die KZV Land Brandenburg (nachfolgend KZVLB) ist die Vereinigung der Ver-

tragszahnärzte des Landes Brandenburg, § 77 Abs. 1 SGB V. 
 
(2) Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Potsdam. 
 
(3) Sie führt ein Dienstsiegel. 
 
 
 

§ 2 
Aufgaben 

 
(1) Die KZVLB erfüllt die ihr durch Gesetz zugewiesenen Aufgaben. Sie kann wei-

tere Aufgaben der zahnärztlichen Versorgung, insbesondere für andere Träger 
der Sozialversicherung, mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde übernehmen. 

 
(2) Die KZVLB hat die vertragszahnärztliche Versorgung in dem in den §§ 75, 73 

Abs. 2 SGB V bezeichneten Umfang sicherzustellen und den Krankenkassen 
und ihren Verbänden gegenüber die Gewähr zu übernehmen, dass die ver-
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tragszahnärztliche Versorgung den gesetzlichen und vertraglichen Erfordernis-
sen entspricht. 

 
(3) Darüber hinaus hat die KZVLB gem. § 75 Abs. 2 SGB V die Rechte der Mitglie-

der gegenüber den Krankenkassen wahrzunehmen und die Erfüllung der den 
Mitgliedern obliegenden Pflichten zu überwachen sowie die Mitglieder, soweit 
notwendig, unter Anwendung der in § 81 Abs. 5 SGB V vorgesehenen Maß-
nahmen zur Erfüllung dieser Pflichten anzuhalten. Das Nähere regelt die Diszip-
linarordnung, die Teil dieser Satzung ist. 

 
(4) Die KZVLB errichtet Bezirksstellen. Diese dienen der Pflege der Beziehungen 

der Mitglieder untereinander, der Erörterung vertragszahnärztlicher Fragen und 
der Unterrichtung des Vorstandes über die Wünsche der Mitglieder. Die Be-
zirksstellen sind keine Organe der KZVLB und können diese nicht vertreten. 
Nähere Einzelheiten über die Bezirksstellen regelt die Vertreterversammlung 
(nachfolgend VV). 

 
(5) Auf Beschluss der VV oder des Vorstandes hat der Vorsitzende der VV die Mit-

glieder der KZVLB zu einer Mitgliederversammlung einzuberufen. Diese dient 
dazu, die Mitglieder in ihrer Gesamtheit über wichtige Angelegenheiten zu un-
terrichten und/oder ihre Meinung in Form einer Abstimmung festzuhalten. 

 
(6) Die KZVLB darf Einrichtungen unterhalten, Beiträge zu Einrichtungen leisten 

oder Organisationen beitreten, die ihre Aufgaben fördern oder unterstützen, 
soweit dies zur Wahrnehmung ihrer Interessen geboten ist. Die KZVLB ist Mit-
glied der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (nachfolgend KZBV). 

 
 
 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

§ 3 
Mitglieder 

 
(1) Mitglieder der KZVLB sind gem. § 77 Abs. 3 SGB V die im Land Brandenburg 
 

- zugelassenen Zahnärzte, 
- im Rahmen der vertragszahnärztlichen Versorgung in den zugelassenen 

medizinischen Versorgungszentren und in den Gesundheitseinrichtungen 
nach § 402 Abs. 2 SGB V tätigen angestellten Zahnärzte, 

- bei Vertragszahnärzten und Ermächtigten im Sinne von § 24 Absatz 3 
Zahnärzte-ZV angestellten Zahnärzte und 

- an der vertragszahnärztlichen Versorgung teilnehmenden ermächtigten 
Krankenhauszahnärzte. 

 
Voraussetzung der Mitgliedschaft angestellter Zahnärzte ist, dass sie mindes-
tens zehn Stunden pro Woche beschäftigt sind. 

 
(2) Die Mitgliedschaft beginnt 
 

- mit der Zulassung als Vertragszahnarzt, 
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- mit der Anstellung als angestellter Zahnarzt, 
- mit der Ermächtigung zur Aufnahme der Tätigkeit in einem zur vertrags-

zahnärztlichen Versorgung zugelassenen Krankenhaus als Krankenhaus-
zahnarzt. 

 
(3) Die Mitgliedschaft endet: 
 

- durch Tod, 
- durch Beendigung der Zulassung zur vertragszahnärztlichen Versorgung, 
- mit der Aufgabe des Zahnarztsitzes im Land Brandenburg, 
- mit der Beendigung oder Reduzierung der Beschäftigung als angestellter 

Zahnarzt auf weniger als zehn Stunden pro Woche, soweit an deren Stelle 
nicht die Zulassung als Vertragszahnarzt tritt, 

- mit Ende der Ermächtigung zur Tätigkeit als Krankenhauszahnarzt in einem 
zur vertragszahnärztlichen Versorgung zugelassenen Krankenhaus. 

 
(4) Die Bestimmungen dieser Satzung, die die Mitglieder betreffen, finden auch auf 

angestellte Zahnärzte, die weniger als zehn Stunden pro Woche beschäftigt 
sind, Mitglieder einer KZV-übergreifenden Berufsausübungsgemeinschaft, so-
fern sie nicht schon Mitglied der KZVLB sind und sich die KZVLB als Vertrags-
zahnarztsitz i. S. v. § 33 Abs. 3 Zahnärzte-ZV ausgewählt haben, und Ermäch-
tigte im Sinne von § 24 Abs. 3 Zahnärzte–ZV Anwendung, soweit Gesetz, Ver-
trag und sonstige Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmen. Eine Anwen-
dung der Satzungsbestimmungen erfolgt nicht in Bezug auf das aktive und pas-
sive Wahlrecht bei der Wahl zur VV. 

 
 
 

§ 4 
Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 
(1) Die Mitglieder der KZVLB sind wählbar zu den Organen der KZVLB, zu den Be-

zirksstellenvorständen ihres Bezirkes, als Delegierte zur KZBV, als Mitglieder 
von Ausschüssen und als ehrenamtliche Richter. Sie sind bei den Wahlen zur 
VV und zu den Bezirksvorständen wahlberechtigt. Die Wahlordnung für die 
Wahl zur VV der KZVLB ist Bestandteil dieser Satzung. 

 
(2) Die Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen der KZVLB nach Maßgabe von 

Gesetz, Satzung und sonstigen Rechtsbestimmungen zu nutzen. Sie haben 
Anspruch auf den auf sie fallenden Anteil an der Gesamtvergütung und den 
sonstigen über die KZVLB abgerechneten Vergütungen nach Maßgabe der 
Satzung und der Abrechnungsbestimmungen. 

 
(3) Die Mitglieder sind berechtigt und verpflichtet, im Rahmen ihrer Zulassung oder 

Ermächtigung an der vertragszahnärztlichen Versorgung teilzunehmen. Sie sind 
berechtigt und verpflichtet, sich am Notfalldienst zu beteiligen. Die Einzelheiten 
des Notfalldienstes regelt eine Notfalldienstordnung. 

 
(4) Die von der KZBV abzuschließenden Verträge und die dazu gefassten Be-

schlüsse sowie Bestimmungen über die überbezirkliche Durchführung der ver-
tragszahnärztlichen Versorgung und den Zahlungsausgleich zwischen den 
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen und die Richtlinien nach §§ 75 Abs. 7, 92, 
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106 Abs. 2b, 106a Abs. 5, 135 Abs. 1 und 136 Abs. 2 SGB V sind für die Mit-
glieder verbindlich. 

 
(5) Der Abschluss und die Durchführung von Verträgen im Bereich der vertrags-

zahnärztlichen Versorgung, insbesondere im Bereich des Bundesmantel- und 
Gesamtvertrages Zahnärzte, zwischen einzelnen Mitgliedern und/oder Gruppen 
von Mitgliedern mit Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung sind, soweit 
nicht ausdrücklich gesetzlich zugelassen, unzulässig. 

 
(6) Ebenso sind die von der KZVLB abgeschlossenen Verträge einschließlich des 

allgemeinen Inhalts der Gesamtverträge sowie die Beschlüsse der Organe der 
KZVLB für die Mitglieder verbindlich. 

 
(7) Die Mitglieder sind verpflichtet, der KZVLB diejenigen Auskünfte zu erteilen, die 

für die Feststellung der Mitgliedschaft, im Zusammenhang mit der Erbringung 
und der Abrechnung von Leistungen und für die Beitragspflicht erforderlich sind. 
Sie haben die nach der Satzung festgelegten Beiträge zu leisten. 

 
(8) Die Mitglieder sind verpflichtet, sich in dem Umfang fortzubilden, wie es zur Er-

haltung und Fortentwicklung der zu ihrer Berufsausübung in der vertragszahn-
ärztlichen Versorgung erforderlichen Fachkenntnisse notwendig ist (vgl. § 95 d 
SGB V). Das Nähere über die Art und Weise der Fortbildung sowie die Teil-
nahmepflicht regelt die Fortbildungsordnung, die Teil dieser Satzung ist. 

 
(9) Jedes Mitglied, das sich durch einen Verwaltungsakt der KZVLB in seinen 

Rechten beeinträchtigt glaubt, hat das Recht, Widerspruch einzulegen. 
 
 
 

§ 5 
Sicherungsmaßnahmen bei der Gesamtvergütung und 

bei Kostenerstattungsleistungen 
 

(1) Die KZVLB ist berechtigt, Vergütungen, die von Mitgliedern, an der vertrags-
zahnärztlichen Versorgung teilnehmenden Institutionen und Berufsausübungs-
gemeinschaften über sie abgewickelt werden, in folgenden Fällen zurückzuhal-
ten: 
 
a) wenn sich aus konkreten Tatsachen, die von der KZVLB, den Prüfungsein-

richtungen bei der KZVLB, den Krankenkassen, den Strafverfolgungsbehör-
den oder Gerichten ermittelt worden sind, der begründete Verdacht ergibt, 
dass ein Mitglied, eine Institution oder Berufsausübungsgemeinschaft Fehl-
abrechnungen vorgenommen hat und die Wahrscheinlichkeit besteht, dass 
diese Beträge zurückgefordert werden können, 

 
b) wenn von der KZVLB oder den Prüfgremien bei der KZVLB gegen ein Mit-

glied, eine Institution oder Berufsausübungsgemeinschaft Honorarkürzungen 
beschlossen worden sind, auch wenn die entsprechende Entscheidung noch 
nicht bestands- bzw. rechtskräftig ist, und der Vorstand aufgrund von konkre-
ten Tatsachen zu dem Ergebnis kommt, dass die Durchsetzung der Forde-
rung gefährdet ist,  
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c) wenn die vertragszahnärztliche Tätigkeit beendet/ nicht ausgeübt wird (ins-
besondere bei Beendigung oder Ruhen der Teilnahme an der vertragszahn-
ärztlichen Versorgung), der Verdacht einer nicht ordnungsgemäßen Beendi-
gung der vertragszahnärztlichen Tätigkeit (z. B. ungeordneter Wegzug ins 
Ausland) besteht bzw. der Vorstand Kenntnis erhält, dass die Beendigung 
der vertragszahnärztlichen Tätigkeit bevorsteht. Dies dient zur Sicherung der 
Ansprüche der KZVLB gegenüber dem Mitglied, der Institution oder der Be-
rufsausübungsgemeinschaft und zur Vermeidung zu erwartender Überzah-
lungen. 
oder  

 
d) wenn bezüglich des Mitgliedes, der Institution oder Berufsausübungsgemein-

schaft ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt wird, bis 
zum rechtskräftigen Abschluss vorliegender oder noch zu erwartender Ver-
fahren, insbesondere im Rahmen von Prüfverfahren oder rechnerischer Be-
richtigungen oder von Schadensersatzforderungen, und daher noch Rückfor-
derungsansprüche der KZVLB bestehen könnten.  

 
Zum Zwecke der Sicherung können auch die monatlichen Abschlagszahlungen 
einbehalten werden.  

 
(2) Dem Mitglied, der Institution oder der Berufsausübungsgemeinschaft ist rechtli-

ches Gehör grundsätzlich vor Maßnahmen nach Absatz 1 zu gewähren.  
 
 Der Vorstand hat einen entsprechenden Beschluss zu fassen. 
 
(3) Der Vorstand hat das Sicherungsinteresse der KZVLB und die berechtigten In-

teressen des betroffenen Mitgliedes, der Institution oder Berufsausübungsge-
meinschaft gegeneinander abzuwägen. Es dürfen nicht mehr als 50% der je-
weils fälligen Honorare einbehalten werden; höchstens der Betrag, der nach ei-
gener Prüfung der KZVLB als Erstattungsbetrag hinreichend wahrscheinlich er-
scheint. 

 
(4) Dem betroffenen Mitglied, der Institution oder Berufsausübungsgemeinschaft ist 

nachzulassen, die Einbehaltung durch eine unbedingte, unbefristete, selbst-
schuldnerische Bürgschaft einer dem bundesdeutschen Aufsichtsrecht unterlie-
genden Bank des europäischen Wirtschaftsraumes abzuwenden. 

 
(5) Die Absätze 1 bis 4 finden auch Anwendung auf KZV-übergreifende Berufsaus-

übungsgemeinschaften, deren Wahlentscheidung gemäß § 33 Abs. 3 Satz 3 
Zahnärzte-ZV auf die KZVLB entfallen ist, auf Zweigpraxen, für die eine Er-
mächtigung gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 Zahnärzte-ZV durch den Zulassungs-
ausschuss für den Bezirk Land Brandenburg erfolgt ist.  

 
 
 

§ 6 
Sicherung bei Kostenerstattungsleistungen 

 
(1) Die Vorschrift des § 5 ist entsprechend anwendbar, soweit es sich um Kosten-

erstattungsleistungen handelt.  
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(2) Soweit Einbehaltungen gem. § 5 nicht möglich sind, weil Honorare im Wege der 
Kostenerstattung nicht über die KZVLB gezahlt werden, kann die Stellung einer 
entsprechenden Bankbürgschaft im Sinne des § 5 Abs. 4 gefordert werden, um 
das Sicherungsinteresse der KZVLB zu befriedigen. 

 
 
 

§ 7 
Einbehaltungsverfahren 

 
(1) Der Bescheid, durch den Einbehaltungen angeordnet werden, ist dem Mitglied, 

der Institution bzw. der Berufsausübungsgemeinschaft zuzustellen. Soweit es 
sich um eine Personengesellschaft handelt, ist dieser Bescheid auch jedem 
Mitglied dieser Gesellschaft zuzustellen. 

 
(2) Einbehaltungen, die gegenüber einer Berufsausübungsgemeinschaft oder ge-

genüber einer Institution festgesetzt worden sind, können nach Auflösung der 
Berufsausübungsgemeinschaft oder der Institution gegenüber ihren Gesell-
schaftern wie gegenüber Gesamtschuldnern vollzogen werden. Einbehaltun-
gen, die gegenüber einem Mitglied festgesetzt worden sind, können gegenüber 
einer Berufsausübungsgemeinschaft oder einer Institution vollzogen werden, 
wenn diese nach Festsetzung gegründet worden ist. 

 
(3) Gegen den mit Gründen versehenen Einbehaltungsbescheid kann binnen eines 

Monats Widerspruch eingelegt werden.  
 

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen kann die sofortige Vollziehung 
angeordnet werden. 

 
 
 

§ 8  
Rückforderungsverfahren 

 
(1) Nach umfassender Aufklärung des Sachverhaltes, insbesondere hinsichtlich der 

Höhe des den Krankenkassen zustehenden Rückforderungsanspruchs, macht 
die KZVLB in angemessener Zeit diesen Betrag in einem Rückforderungsbe-
scheid gegenüber dem Schuldner geltend und/oder entscheidet über die Frei-
gabe der einbehaltenen Beträge. 

 
(2) Soweit sich die Einbehaltungen als unberechtigt erweisen, sind die einbehalte-

nen Beträge mit 2 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach       
§ 247 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) jährlich zu verzinsen. 

 
 
 

§ 9 
Mitteilungspflichten 

 
Das Mitglied, die Berufsausübungsgemeinschaft oder Institution ist verpflichtet, der 
KZVLB Umstände, die für die Vergütung der Leistungen und die Vorauszahlungen 
von Einfluss sein können (z. B. Beendigung der vertragszahnärztlichen Tätigkeit, 
langandauernde Krankheit etc.), unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen. 
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§ 10  
Sicherung bei anderen Kostenträgern 

 
Für den Bereich der sonstigen Kostenträger finden die §§ 5 bis 9 entsprechend An-
wendung. 
 
 
 

§ 11 
Verfahren bei Forderungsausfall 

 
(1) Soweit eine Forderung einer Krankenkasse gegen ein Mitglied ganz oder teil-

weise nicht realisiert werden kann und diese gegenüber der Gesamtheit der 
Vertragszahnärzte besteht, kann die KZV den ausstehenden Forderungsbetrag 
zu Lasten der zur Verfügung stehenden Gesamtvergütung einziehen. Die da-
nach verbleibenden Mittel gelangen in die Honorarverteilung gemäß dem zu 
diesem Zeitpunkt gültigen Maßstab nach § 85 Abs. 4 SGB V. 
 

(2) Das jeweilige Vorgehen im Einzelfall, insbesondere die Festlegung der Ver-
rechnungszeiträume, bestimmt der Vorstand. 

 
 
 

Organe der KZVLB 
 

§ 12  
Organe 

 
(1) Organe der KZVLB sind die VV als Selbstverwaltungsorgan und der hauptamtli-

che Vorstand.  
 
(2) Die Mitglieder der VV sind ehrenamtlich tätig. Ihre Entschädigung setzt die VV 

fest. Es besteht kein Dienstverhältnis zwischen den Mitgliedern der VV und der 
KZVLB. 

 
(3) Der Vorstand ist hauptamtlich tätig. Zwischen den Vorstandsmitgliedern und 

dem Vorsitzenden der VV als Vertreter der VV wird ein Dienstvertrag geschlos-
sen. 

 
(4) Die Mitglieder der Organe werden für sechs Jahre gewählt. Die Amtsdauer en-

det ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der Wahl jeweils mit dem Schluss des 
sechsten Kalenderjahres. Die Gewählten bleiben nach Ablauf dieser Zeit bis zur 
Amtsübernahme ihrer Nachfolger im Amt. Eine Wiederwahl ist möglich. Die 
Amtszeit solcher Organmitglieder, die erst durch Nachrücken oder Nachwahl im 
Verlauf der Wahlperiode in die VV eingetreten sind, verkürzt sich entsprechend. 

 
(5) Für die Haftung der Mitglieder der VV und des Vorstandes gilt gem. § 79 Abs. 6 

SGB V die Vorschrift des § 42 Abs. 1 bis 3 SGB IV entsprechend. Im Übrigen 
gelten die §§ 106 Abs. 4b sowie 106 a Abs. 7 SGB V. 
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§ 13 
Besondere Pflichten der Organmitglieder 

 
(1) Die Mitglieder der Organe sind von der Beratung und Entscheidung über Ange-

legenheiten, die ihr Privatinteresse oder das ihrer Angehörigen betreffen, aus-
geschlossen. 

 
(2) Die Mitglieder der Organe unterliegen der Amtsverschwiegenheit über alle An-

gelegenheiten, die ihnen aus ihrer Tätigkeit für die KZVLB bekannt geworden 
sind. 

 
(3) Organmitglieder haben dem Vorsitzenden des Organs alle Veränderungen un-

verzüglich anzuzeigen, die für die Mitgliedschaft im Organ von Bedeutung sind. 
 
 
 

Die Vertreterversammlung 
 

§ 14  
Wahl der Vertreterversammlung 

 
(1) Die VV der KZVLB besteht aus 30 Mitgliedern. 
 
(2) Die Mitglieder der KZVLB wählen aus ihrer Mitte in unmittelbarer und geheimer 

Wahl die Mitglieder der VV nach den Grundsätzen der Verhältniswahl auf 
Grund von Listen- und Einzelwahlvorschlägen. Das Nähere zur Wahl der VV 
regelt die Wahlordnung, die Teil dieser Satzung ist. 

 
 
 

§ 15 
Amt des Vorsitzenden der Vertreterversammlung 

 
(1) Der Vorsitzende der VV sowie sein erster und zweiter Stellvertreter werden in 

getrennten Wahlgängen unmittelbar und geheim aus der Mitte der Mitglieder 
der VV gewählt. 

 
(2) Erhält kein Vorgeschlagener die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wird der 

Wahlvorgang wiederholt. Im zweiten Wahlgang ist der Vorgeschlagene mit der 
höchsten Stimmenzahl gewählt; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden in allen Wahlgängen als 
nicht abgegebene Stimme gewertet. 

 
(3) Der Gewählte hat sich sofort nach der Wahl zu erklären, ob er die Wahl an-

nimmt. Ist er nicht anwesend, gilt die Wahl als abgelehnt, wenn nicht eine Erklä-
rung vorliegt, wonach er die Annahme des Amtes für den Fall der Wahl erklärt. 

 
(4) Der Vorsitzende der VV und die Stellvertreter haben das Recht, an den Vor-

standssitzungen teilzunehmen. Der Vorsitzende des Vorstandes kann in be-
sonderen Fällen hiervon abweichende Bestimmungen treffen. Des Weiteren 
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haben sie das Recht der Teilnahme an den Sitzungen der Ausschüsse nach 
§ 20 und sind berechtigt, in diesen Sitzungen Anträge zu stellen. 

 
(5) Das Amt des Vorsitzenden der VV sowie eines Stellvertreters endet, wenn ge-

gen ihn ein Misstrauensantrag von der VV mit einer 2/3 Mehrheit der Mitglieder 
der VV angenommen wird. Wird der Misstrauensantrag vor der Sitzung der VV 
gestellt, ist hierüber zu Beginn dieser Sitzung zu entscheiden. Erfolgt der Antrag 
während der Sitzung, ist hierüber umgehend zu entscheiden. Endet das Amt 
während einer VV, so ist die Wahl des Nachfolgers unmittelbar anschließend 
durchzuführen, ansonsten zu Beginn der nächsten VV. 

 
 
 

§ 16 
Beginn und Ende der Mitgliedschaft 

in der Vertreterversammlung 
 

(1) Die Mitgliedschaft in der VV beginnt mit der Annahme der Wahl, jedoch nicht 
vor Beginn der Amtsperiode. 

 
(2) Die Mitgliedschaft in der VV endet vor Ablauf der Amtszeit: 
 

a) durch Tod, 
b) durch Niederlegung des Amtes, 
c) durch Verlust des aktiven und passiven Wahlrechts, 
d) durch Verlust der Mitgliedschaft in der KZVLB, 
e) durch Verlust der Geschäftsfähigkeit oder der bürgerlichen Ehrenrechte. 

 
(3) Scheidet während der Amtszeit ein Mitglied aus, so stellt der Wahlleiter das Er-

satzmitglied aus der Liste fest, auf der das ausscheidende Mitglied gestanden 
hat. Ist kein Ersatzmitglied mehr auf der Liste, so wird der Sitz in der VV bis 
zum Ablauf der Legislaturperiode nicht mehr besetzt; vgl. § 18 Abs. 5 Wahlord-
nung. 

 
 
 

§ 17 
Aufgaben und Befugnisse der Vertreterversammlung 

 
(1) Die VV hat insbesondere: 
 

1. über die Aufstellung und Änderung der Satzung, der Wahlordnung, der Dis-
ziplinarordnung, der Notfalldienstordnung und sonstiges autonomes Recht 
zu beschließen, 

2. den Vorsitzenden und die stellvertretenden Vorsitzenden der VV zu wählen 
(§ 14), 

3. die Mitglieder des Vorstandes sowie aus dessen Mitte den Vorsitzenden 
und stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes zu wählen, 

4. mögliche weitere Mitglieder für die VV der KZBV zu wählen (§ 80 Abs. 1a 
SGB V), 

5. den Vorstand zu überwachen, 
6. alle Entscheidungen zu treffen, die für die Körperschaft von grundsätzlicher 

Bedeutung sind, 
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7. den Haushaltsplan festzustellen, 
8. über die Entlastung des Vorstandes wegen der Jahresrechnung zu be-

schließen, 
9. die Körperschaft gegenüber dem Vorstand und dessen Mitgliedern zu ver-

treten, 
10. über den Erwerb, die Veräußerung oder die Belastung von Grundstücken 

sowie über die Errichtung von Gebäuden zu beschließen. 
 

Sie kann sämtliche Geschäfts- und Verwaltungsunterlagen einsehen und prü-
fen. Sie kann hiermit auch einzelne ihrer Mitglieder beauftragen. 

 
(2) Darüber hinaus sind der VV insbesondere vorbehalten: 

 
1. über die Aufstellung und Änderung der Geschäftsordnung der VV und der 

Verfahrensordnung der Widerspruchsstelle zu beschließen,  
2. die Mitglieder der Ausschüsse (§ 19) zu wählen, 
3. die Vertreter der Zahnärzte und deren Stellvertreter für die Prüfungseinrich-

tungen nach § 106 Abs. 4 SGB V, für das Landesschiedsamt nach § 89 
SGB V, für den Zulassungs- und Berufungsausschuss nach §§ 96 f. SGB V 
sowie für den Landesausschuss nach § 90 SGB V zu berufen, 

4. die Mitgliedsbeiträge und Umlagen festzusetzen, 
5. den Bericht über die Prüfung der Betriebs- und Rechnungsführung entge-

genzunehmen, 
6. Entscheidungen über die Übernahme weiterer Aufgaben im Sinne des § 2 

Abs. 1 Satz 2 dieser Satzung zu treffen, 
7. Bezirksstellen zu errichten, 
8. die Honorarabrechnung zu regeln, 
9. Entschädigungen für Organmitglieder (VV) und ehrenamtlich tätige Mitglie-

der in den Ausschüssen der KZVLB festzusetzen; das Nähere über die 
Festsetzung der Entschädigungen regelt die Reise- und Entschädigungs-
kostenordnung I, die Teil dieser Satzung ist, 

10. zu über- und/oder außerplanmäßigen Ausgaben von mehr als 125.000,-
Euro zuzustimmen, 

11. über die Anlage und die Verwendung des Vermögens der KZVLB zu ent-
scheiden, 

12. über den Beitritt zu anderen Organisationen gemäß § 2 Abs. 6 zu entschei-
den, 

13. die Fortbildungsordnung gemäß § 81 Abs. 4 SGB V zu beschließen. 
 
 
 

§ 18 
Einberufung der Vertreterversammlung  

 
(1) Die VV ist mindestens zweimal in jedem Kalenderjahr durch den Vorsitzenden 

der VV einzuberufen, in der Regel in jedem Halbjahr. Auf Verlangen des Vor-
standes oder eines Drittels der Mitglieder der VV sind weitere VVen einzuberu-
fen. 

 
(2) Die VV wird von ihrem Vorsitzenden mit einer Frist von mindestens sechs Wo-

chen einberufen. Wird die Einberufung vom Vorstand oder von einem Drittel der 
Mitglieder der VV verlangt, hat die Einberufung innerhalb von zwei Wochen mit 
einer Frist von höchstens vier Wochen zu erfolgen. In dringenden Fällen kann 
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der Vorsitzende die Ladungsfrist abkürzen (sie muss jedoch mindestens eine 
Woche betragen) oder eine Beschlussfassung auf schriftlichem Weg veranlas-
sen. 

 
(3) Das Nähere regelt die Geschäftsordnung der VV. 
 
 
 

§ 19 
Sitzungen der Vertreterversammlung 

 
(1) Die Sitzungen der VV, die in besonders begründeten Ausnahmefällen auch als 

Videokonferenz durchgeführt werden können, werden von ihrem Vorsitzenden, 
im Fall der Verhinderung des Vorsitzenden vom ersten Stellvertreter sowie im 
Fall der Verhinderung des ersten Stellvertreters vom zweiten Stellvertreter, ge-
leitet. 

 
(2) Die VV ist beschlussfähig, wenn die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist. Ist die 

Beschlussfähigkeit zu Beginn der Sitzung nicht gegeben, so hat der Vorsitzen-
de binnen zwei Wochen eine neue VV einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die 
Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist. 

 
(3) Der Vorsitzende der VV setzt unter Berücksichtigung der Wünsche des Vor-

standes und der ihm vorliegenden Anträge der Mitglieder die Tagesordnung 
vorläufig fest; über die endgültige Tagesordnung bestimmt die VV. Bei der Ein-
berufung einer VV nach Abs. 2 Satz 2 darf die Tagesordnung ergänzt werden. 

 
(4) Soweit Gesetz oder Satzung nichts anderes vorschreiben, entscheidet die VV 

mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen; Stimmenthaltungen und un-
gültige Stimmen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
gilt ein Antrag als abgelehnt. Die Änderung der Satzung bedarf einer Mehrheit 
von 2/3 der Mitglieder der VV. Für die Änderung der Wahlordnung genügt die 
einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

 
(5) Die Sitzungen der VV sind für Mitglieder der KZVLB öffentlich. Die VV kann wei-

tere Personen zulassen. Bei der Behandlung von Grundstücksgeschäften und 
personellen Angelegenheiten von Mitgliedern oder Bediensteten der KZVLB ist 
die Öffentlichkeit auszuschließen. Die VV kann die Öffentlichkeit für weitere Be-
ratungspunkte, deren Vertraulichkeit erforderlich scheint, ausschließen. Sie 
kann einzelnen Personen die Anwesenheit auch bei Ausschluss der Öffentlich-
keit gestatten. Der Vorsitzende der VV hat die Beschlüsse, die unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit gefasst worden sind, nach Wiederherstellung der Öf-
fentlichkeit bekannt zu geben. 

 
(6) Die Mitglieder des Vorstandes haben das Recht, an den VVen teilzunehmen. 

Der Vorsitzende der VV kann in besonderen Fällen hiervon abweichende Best-
immungen treffen. Die Mitglieder des Vorstandes sind zu den VVen zu laden 
und berechtigt, Anträge zu stellen. 

 
(7) Das Nähere regelt die Geschäftsordnung der VV. 
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§ 20 
Ausschüsse 

 
(1) Die VV beruft folgende Ausschüsse: 
 

1. den Beratungsausschuss bestehend aus fünf bis acht Mitgliedern, 
2. den Ältestenrat bestehend aus drei Mitgliedern, 
3. den Satzungsausschuss bestehend aus fünf Mitgliedern, 
4. den Finanzausschuss bestehend aus fünf Mitgliedern, 
5. den Rechnungsprüfungsausschuss bestehend aus drei Mitgliedern, 
6. den Disziplinarausschuss bestehend aus fünf Mitgliedern und 
7. den Wahlausschuss bestehend aus drei Mitgliedern.  

 
Die Stellvertreter vorgenannter Ausschussmitglieder sind in gleicher Anzahl zu 
berufen; für den Beratungsausschuss werden keine stellvertretenden Mitglieder 
berufen. 

 
(2) Der Beratungsausschuss oder einzelne Mitglieder dieses Ausschusses beraten 

den Vorstand bei der Erfüllung seiner Aufgaben, insbesondere bei Angelegen-
heiten von grundsätzlicher Bedeutung. 

 
(3) Der Ältestenrat bereitet den Inhalt der Dienstverträge mit den Mitgliedern des 

Vorstandes vor. 
 
(4) Der Satzungsausschuss bereitet Änderungen und Ergänzungen der Satzung 

sowie der anderen Ordnungen vor. Er ist vor jeder Satzungsänderung oder Er-
gänzung zu hören. 

 
(5) Der Finanzausschuss bereitet auf der Grundlage des vom Vorstand aufgestell-

ten Haushaltsplanes die Entscheidung der VV über dessen Festsetzung vor.  
 
(6) Der Rechnungsprüfungsausschuss bereitet auf der Grundlage des Haushalts-

planes die Entscheidung über die Abnahme der Jahresrechnung die Entlastung 
des Vorstandes vor. 

 
(7) Der Disziplinarausschuss verhängt in den gesetzlich und vertraglich vorgese-

henen Fällen, soweit notwendig, Disziplinarmaßnahmen gegen die Mitglieder 
der KZVLB; vgl. § 2 Abs. 3. Der Ausschuss besteht aus einem Vorsitzenden, 
der die Befähigung zum Richteramt haben muss, und vier Vertragszahnärzten 
als Mitglieder. 

 
(8) Der Wahlausschuss ist für die Leitung und Durchführung der Wahl zur VV zu-

ständig. 
 
(9) Die VV kann zur Vorbereitung ihrer Entscheidungen weitere Ausschüsse mit 

jeweils höchstens fünf Mitgliedern berufen. 
 
(10) Ausschüsse wählen ihren Vorsitzenden aus ihrer Mitte. Sie können Vorstands-

referenten und Sachverständige mit Einverständnis des Vorstandsvorsitzenden 
beratend einladen. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Die Ausschüsse können 
einzelnen Personen die Anwesenheit gestatten.  
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(11) Die Ausschüsse dürfen nur diejenigen Mittel verbrauchen, die ihnen von der VV 
und vom Vorstand zur Verfügung gestellt sind. 

 
 
 

Der hauptamtliche Vorstand 
 

§ 21 
Wahl des hauptamtlichen Vorstandes 

 
(1) Der Vorstand besteht aus bis zu drei Mitgliedern. Vor dem Wahlverfahren nach 

Absatz 2 hat die VV über die konkrete Anzahl der zu wählenden Vorstandsmit-
glieder zu entscheiden. Bei Stimmengleichheit hat die VV die Abstimmung zu 
wiederholen; Abs. 2 Satz 5 findet insoweit keine Anwendung. 

 
(2) Die VV wählt in getrennten Wahlgängen unmittelbar und geheim den Vorstand. 

Erhält kein Vorgeschlagener die Mehrheit der Stimmen der gewählten Mitglie-
der der VV, findet ein zweiter Wahlgang statt. Zu diesem Wahlgang sind (ma-
ximal) nur die beiden Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl zugelassen. 
Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält. Erhalten beide 
Kandidaten jeweils die Hälfte der abgegebenen Stimmen, entscheidet das Los. 
Erhält im zweiten Wahlgang kein Kandidat die erforderliche Mehrheit (ausge-
nommen im Fall des Satzes 5), ist keiner der beiden Kandidaten als Vor-
standsmitglied gewählt. Der Wahlgang ist auf Antrag der Mehrheit der Mitglie-
der der VV zu wiederholen. 

 
Stimmenthaltungen werden in allen Wahlgängen als abgegebene Stimmen, un-
gültige Stimmen als nicht abgegebene Stimmen gewertet. 

 
(3) Die VV wählt aus der Mitte des gewählten Vorstandes in getrennten Wahlgän-

gen unmittelbar und geheim den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Ab-
satz 2 Sätze 2 bis 8 gelten entsprechend. Hat die VV insgesamt nur zwei Vor-
standsmitglieder gewählt und davon ein Vorstandsmitglied zum Vorstandsvor-
sitzenden, gilt das verbleibende Mitglied als gewählter stellvertretender Vorsit-
zender. 

 
(4) Die VV hat bei der Wahl des Vorstandes darauf zu achten, dass die Mitglieder 

des Vorstandes die erforderliche Eignung für ihren jeweiligen Geschäftsbereich 
besitzen. 

 
(5) Die gewählten Vorstandsmitglieder haben unverzüglich nach der Wahl des Vor-

sitzenden und seines Stellvertreters zu erklären, ob sie die Wahl annehmen.  
 
(6) Gewählt werden kann nur, wer in der VV anwesend ist oder für den Fall seiner 

Wahl schriftlich gegenüber dem Vorsitzenden der VV erklärt hat, dass er die 
Wahl annehme. 

 
(7) Mit der Annahme der Wahl eines Mitglieds der VV in den Vorstand endet des-

sen Mitgliedschaft in der VV. 
 
(8) Der Vorstandsvorsitzende und sein Stellvertreter sind Mitglieder der VV der 

KZBV. 
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(9) Wird ein Zahnarzt in den Vorstand gewählt, kann er seine vertragszahnärztliche 

Tätigkeit als Nebentätigkeit in begrenztem Umfang weiterführen. Er muss wäh-
rend seiner Vorstandstätigkeit nicht in vollem Umfang zur vertragszahnärztli-
chen Versorgung zur Verfügung stehen. Er ist insbesondere von der Pflicht zu 
regelmäßigen Sprechstunden und der Teilnahme am Notfallvertretungsdienst 
befreit.  

 
 
 

§ 22 
Ende der Mitgliedschaft im Vorstand 

 
(1) Die Mitgliedschaft im Vorstand endet mit Ablauf der Amtsdauer, soweit keine 

Beendigungsgründe vor Ablauf der Amtszeit vorliegen. 
 
(2) Die Mitgliedschaft im Vorstand endet vor Ablauf der Amtszeit: 
 

a) durch Tod, 
b) durch Verlust der Geschäftsfähigkeit oder der bürgerlichen Ehrenrechte, 
c) durch Kündigung des Dienstvertrages seitens des Vorstandsmitglieds ge-

mäß den dienstvertraglichen Vereinbarungen, 
d) durch Amtsenthebung oder Amtsentbindung seitens der VV. 

 
(3) Für eine Amtsenthebung und eine Amtsentbindung eines Mitglieds des Vor-

standes durch die VV gilt § 59 Abs. 2 und 3 SGB IV entsprechend; vgl. § 79 
Abs. 6 SGB V i. V. m. § 35 a Abs. 7 SGB IV. Für die Annahme eines diesbezüg-
lichen Antrages ist eine Mehrheit von 2/3 der Mitglieder der VV erforderlich. 

 
(4) Legt ein Vorstandsmitglied sein Amt nieder, so bleibt es weiterhin im Amt, bis 

der Nachfolger gewählt ist, es sei denn, dass das Vorstandsmitglied ausdrück-
lich erklärt, sein Amt mit sofortiger Wirkung niederlegen zu wollen, oder dass 
die Mitglieder der VV beschließen, dass das Vorstandsmitglied sofort ausschei-
det. 

 
(5) Endet das Amt eines Mitgliedes des Vorstandes vor Ablauf der Amtsdauer von 

sechs Jahren, so ist eine Nachwahl spätestens in der folgenden ordentlichen 
Sitzung der VV vorzunehmen. 

 
 
 

§ 23 
Aufgaben, Befugnisse und Vertretungsmacht des Vorstandes 

 
(1) Der Vorstand verwaltet die KZVLB und vertritt sie gerichtlich und außergericht-

lich, soweit Gesetz oder sonstiges Recht nichts Abweichendes bestimmen. Im 
Einzelfall kann durch den Vorstand bestimmt werden, dass auch einzelne Mit-
glieder des Vorstandes die KZVLB vertreten können. Die Mitglieder des Vor-
standes vertreten sich gegenseitig. 

 
(2) Innerhalb der vom Vorstand erlassenen Richtlinien (Geschäftsordnung des Vor-

standes) verwaltet jedes Mitglied des Vorstandes seinen Geschäftsbereich ei-
genverantwortlich. Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet der Vorstand; 
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bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Die Zuständigkeiten der 
Vorstandsmitglieder sind in einem Geschäftsverteilungsplan durch den Vor-
stand festzulegen. 

 
(3) Die Aufgaben der KZVLB werden, soweit sie nicht der VV vorbehalten sind, 

vom Vorstand durchgeführt. Dem Vorstand obliegen insbesondere: 
 
a) die eigenverantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben der KZVLB im Inte-

resse des Berufsstandes gegenüber den Trägern der Sozialversicherung 
und sonstigen Körperschaften sowie die Durchführung von gesetzlichen 
Aufgaben, 

b) die Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse der VV, 
c) die Repräsentation der KZVLB im Innen- und Außenverhältnis, 
d) der Abschluss, die Änderung und die Kündigung von Verträgen mit Trägern 

der Sozialversicherung und sonstigen Körperschaften sowie der Abschluss 
von Verträgen über die Durchführung der Ermächtigung von Ambulanzen, 
Instituten oder Abteilungen der Hochschulkliniken (Hochschulambulanzen), 

e) die Festlegung von Grundsätzen und Zielen für eine einheitliche und für die 
Verwaltung verbindliche Organisationsstruktur, 

f) die Bildung und Besetzung von Ausschüssen und anderen vertraglichen In-
stitutionen, soweit sie gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 und 3 nicht von der VV er-
richtet und besetzt werden müssen, sowie die Bestellung von Gutachtern, 

g) die vorläufige Berufung von Ausschussmitgliedern nach § 19 bis zur nächs-
ten turnusmäßigen VV, 

h) die Aufstellung von Vorschlägen für die Berufung von ehrenamtlichen Rich-
tern für die Sozialgerichtsbarkeit, 

i) die Entscheidung als Widerspruchsstelle i. S. v. § 85 SGG,  
j) die Aufstellung und Änderung von den Bestimmungen zu den Abrech-

nungs- und Zahlungsmodalitäten der KZVLB, 
k) die Ladung von Mitgliedern der KZVLB, wenn es zur Klärung von Angele-

genheiten erforderlich ist, die in den Aufgabenbereich der KZVLB fallen, 
l) die ordnungsgemäße Verwaltung der Mittel der KZVLB, 
m) die Aufstellung des Haushaltsplanes und Erstellung der Jahresrechnung, 
n) die Berichtspflicht gegenüber den Mitgliedern der VV über 

• die Umsetzung von Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung, 
• die Durchführung der Beschlüsse der VV, 
• die finanzielle Situation und die voraussichtliche Entwicklung; außer-

dem ist dem Vorsitzenden der VV aus sonstigen wichtigen Anlässen zu 
berichten, 

• die Erledigung derjenigen Angelegenheiten, die wegen ihrer Dringlich-
keit der VV nicht vorher vorgelegt werden konnten, 

• die Arbeit und Ergebnisse der organisatorischen Einheit der Stelle zur 
Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen (§ 81 a SGB V); 

• seine Tätigkeit, 
o) die Einstellung und Kündigung von Mitarbeitern der KZVLB, 
p) die Gewährung von Schutz und die Unterstützung der Mitglieder der KZVLB 

bei der Wahrnehmung ihrer berechtigten Interessen. 
 
(4) Der Bericht des Vorstandes über die Umsetzung von Entscheidungen von 

grundsätzlicher Bedeutung sowie über die finanzielle Situation und voraussicht-
liche Entwicklung wird durch den Jahres- und Geschäftsbericht erteilt. 
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(5) Die Mitglieder des Vorstandes können grundsätzlich an den Sitzungen der Aus-
schüsse der KZVLB teilnehmen und sind berechtigt, Anträge zu stellen. 

 
(6) Zur Bearbeitung bestimmter Aufgaben können vom Vorstand Ausschüsse 

und/oder Referenten, Gutachter bzw. Beauftragte eingesetzt werden, die jedoch 
nicht zur Vertretung der KZVLB befugt sind. 

 
 
 

§ 24 
Verwaltung 

 
Die Verwaltungsaufgaben der KZVLB werden von der Geschäftsstelle nach einer 
vom Vorstand erlassenen Dienstanweisung durchgeführt. 
 
 
 

§ 25 
Widerspruchsstelle 

 
Widerspruchsstelle im Sinne von § 85 Abs. 2 Nr. 2 SGG ist der Vorstand der KZVLB. 
 
 
 

Aufbringung und Kontrolle 
der Verwaltungsmittel 

 
§ 26 

Aufbringung der Mittel 
 
(1) Das für die Durchführung der Aufgaben gebildete Vermögen ist Eigenvermögen 

der KZVLB und wird vom Vorstand gemäß den Beschlüssen der VV unter Be-
achtung der gesetzlichen Bestimmungen verwaltet. Für das Vermögen gelten 
die §§ 80 und 85 SGB IV entsprechend.  

 
(2) Die KZVLB erhebt zur Durchführung ihrer Aufgaben von den Mitgliedern Beiträ-

ge in Form von Festbeträgen oder einem Vomhundertsatz der dem Vertrags-
zahnarzt oder der zugelassenen Einrichtung zufließenden Vergütung. 

 
(3) Die Vergütung besteht aus den Honoraren sowie den Material- und Laboratori-

umskosten, soweit diese über die KZVLB abgerechnet werden, sowie aus den 
entsprechenden Erstattungsbeträgen der Krankenkassen und der sonstigen öf-
fentlichen Kostenträger, die dem Zahnarzt oder der zugelassenen Einrichtung 
im Wege der Direktabrechnung zufließen. 

 
(4) Die Beiträge werden, soweit möglich, von der KZVLB einbehalten. Festbeträge, 

die nicht einbehalten werden können, sind monatlich im Voraus zu zahlen. So-
weit andere Beträge nicht einbehalten werden können, sind sie innerhalb eines 
Monats nach Anforderung fällig. 
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(5) Im Übrigen bestimmt die VV Art und Höhe der Beiträge. Sie legt fest, für welche 
Abrechnungszeiträume die Beiträge erhoben werden. Bei Umlagen legt die VV 
die Fälligkeit und die Einzelheiten der Abwicklung fest. 

 
(6) In Ausnahmefällen kann der Vorstand Beiträge und Umlagen stunden oder er-

lassen, wenn die Beitreibung für den Schuldner eine nicht vertretbare Härte be-
deuten würde. 

 
 
 

§ 27 
Geschäftsjahr 

 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. § 25 Abs. 5 Satz 2 bleibt unberührt. 
 
 
 

§ 28 
Rechnungsprüfung 

 
(1) Die Verwaltung der Mittel wird mindestens einmal jährlich darauf geprüft, ob sie 

Gesetz und Satzung entspricht. 
 
(2) Die Prüfungen werden durch die Prüfstelle der KZBV oder durch unabhängige 

Wirtschaftsprüfer durchgeführt. Ihre Berichte sind zusammen mit den Stellung-
nahmen von Vorstand und Rechnungsprüfungsausschuss mit den Sitzungsun-
terlagen der VV vorzulegen. 

 
 
 

Schlussbestimmungen 
 

§ 29 
Bekanntmachungen 

 
Die Bekanntmachungen der KZVLB erfolgen durch Veröffentlichung im amtlichen 
Mitgliederrundschreiben der KZVLB. 
 
 
 

§ 30 
Inkrafttreten der Satzung 

 
Diese Satzung tritt vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde am   
1. Januar 2005 in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Satzung in der bisherigen Fassung (zuletzt geändert am 
13.03.2004) außer Kraft. 
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